
592 der Beila~en zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 23. Juni 
1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsüber­
leitungsgesetz geändert wird (Gehaltsüberleitungsgesetz­
Novelle 1971) 

I'1it dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll den erhöhten Anforderungen in der Ver.'Jendung und der 
zusätzlichen Fachausbildung der Kriminalbeamten durch eine 
Änderung der Dienstzweigeordnung für Wache be amte Rechnung 
getragen werden. Weiters enthält der Gesetzesbeschluß auch 
einige Korrekturen der l'~ und 2§ Gehaltsüberlei tungsge setz­
Novelle 1970. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vor18~e 
in seiner Sitzung vom 19. Juli 1971 in Verhandlung ge­
nommen und einstimmig b.eschlossen, dem Hohen Hause zu 
empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stell t der Finanz2_usschuß 
somit den Antrag. "der Bundesrat \volle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 19. 
,Juli 1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gehalts­
überlei tungsge setz geändert ltdrd (Gehaltsüberlei tungsge setz­
Novelle 1971), wird kein Einspruch erhoben." 

B e d n a r 

Berichterstatter 

\.fien, am 19. Juli 1971 
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